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Antrag Gesetzgebung 

 
Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (Kantonales Bürgerrechtsgesetz, KBüG) (Änderung)
 
Urheber/-in 
 

Art. 
 

Abs.
 

SP-JUSO-PSA (Schindler) 7 2 (neu)

   
SP-JUSO-PSA (Schindler) 7 2 
   
SP-JUSO-PSA (Schindler) 7 3 
   
Grüne (Machado) 10 2 
   
Grüne (Machado) 11 1 
   
Grüne (Machado) 11 2 (neu)
   
Grüne (Machado) 11 2 
   

zurückgezogen 
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und Gemeindebürgerrecht (Kantonales Bürgerrechtsgesetz, KBüG) (Änderung) 

Abs. Bst. 
 

Antrag 
 

2 (neu)  Die Gemeinde überweist das Gesuch an die zuständige kantonale 
Stelle, um die Bundesvorgaben vor der Überprüfung durch die 
Gemeinde abzuklären. Die kantonale Stelle weist das Ergebnis an die 
Gemeinde zurück. 

  
 Abs. 2 wird zu 3 
  
 Abs. 3 wird zu 4 
  
 streichen 
  
 wie Kommissionsminderheit 
  

2 (neu)  wie Kommissionsminderheit 
  
 wie Kommissionsminderheit 
  

AO  

+ 
++ 

- 
-- 

Die Gemeinde überweist das Gesuch an die zuständige kantonale 
um die Bundesvorgaben vor der Überprüfung durch die 

Gemeinde abzuklären. Die kantonale Stelle weist das Ergebnis an die 

 -- 

  
 -- 
  
 -- 
  
 - 
  
 -- 
  
 -- 
  
 -- 
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Grüne (Machado) 12 1 d wie Kommissionsmehrheit   
       
SVP (Freudiger) 12 1  Rückweisung an die Kommission mit der Auflage, Art. 12 Abs. 1 

KBüG mit einem zusätzlichen Absatz zu ergänzen, so dass eine auf 
Dauer gesicherte wirtschaftliche Eigenständigkeit und ein guter 
finanzieller Leumund umfassend als Einbürgerungserfordernisse 
gelten; dabei ist auch angemessen mitzuberücksichtigen, ob 
laufende Steuern bezahlt werden. 
 

 - 

       
Knutti (SVP) 12 1 c (neu) Eventualantrag, falls Rückweisung Art. 12 Abs. 1 abgelehnt 

wird: 
eine auf Dauer gesicherte wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit 
und einen guten finanziellen Leumund aufweisen. 

 - 

       
SVP (Freudiger) 12 2  Rückweisung an die Kommission mit der Auflage, Art. 12 Abs. 2 

KBüG dahingehend neu zu formulieren, dass einzig die aus dem 
übergeordneten Bundesverfassungsrecht für die Kantone zwingend 
geltenden (insb. grundrechtlichen) Schranken eine Anpassung der 
Vorgaben von Art. 12 Abs. 1 E-KBüG im Einzelfall rechtfertigen. 
 

 - 

       
SVP (Fuchs) 14   Rückweisung an die Kommission : 

Grössere Gemeinden wie z.B. die Stadt Bern sollen die Möglichkeit 
erhalten, bereits bei der ersten Prüfung im Gemeindeverfahren die 
VOSTRA-Informationen über Strafregistereinträge einzusehen oder 
beschaffen zu können. 
 

 -- 

       
Grüne (Machado) 15 2 (neu)  Die zuständige kantonale Stelle teilt der Gemeinde auf deren 

Ersuchen mit, ob die Voraussetzungen nach Art. 14 Abs. 1 erfüllt 
sind. 

+  

       
Grüne (Machado) 15 2  Sind die kommunalen, kantonalen und eidgenössischen 

Voraussetzungen erfüllt, sichert die Gemeinde das 
Gemeindebürgerrecht zu und überweist das Gesuch an die 
zuständige kantonale Stelle. 
 

+  



 

+ Angenommen / ++ stillschweigend angenommen / - abgelehnt / -- zurückgezogen 

 
 

SVP (Knutti) 21 1  Die gesuchstellende Person reicht die zur Prüfung des Gesuchs 
erforderlichen Unterlagen ein und gibt vollständig und 
wahrheitsgemäss Auskunft über die den strafrechtlichen Leumund 
und alle weiteren Verhältnisse, welche die gesetzlichen 
Voraussetzungen betreffen 

 - 

       
SVP (Knutti) 21a (neu)   Ein Einbürgerungsgesuch kann höchstens zweimal und für die 

kumulierte Maximaldauer von 5 Jahren eingestellt werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Einbürgerung noch nicht vollumfänglich 
erfüllt sind. 

 - 

       

FDP (Saxer) 22 2  Er kann seine Zuständigkeit nach Absatz 1 durch Verordnung einem 
gemeinderätlichen Ausschuss oder einzelnen 
Gemeinderatsmitgliedern übertragen, wenn ein Reglement dies 
vorsieht. 
Die Delegation dieser Zuständigkeit an andere Behörden oder 
Organe ist nicht zulässig. 
 

 - 

       
Grüne (Machado) 28  1  Zweiter Satz: Der finanziellen Situation der gesuchstellenden Person 

ist Rechnung zu tragen, in Härtefällen sind die Gebühren zu 
erlassen. 
 

 - 

       
SVP (Benoit) 31 1  Die Bürgerinnen und Bürger, deren Einwohnergemeinde oder 

gemischte Gemeinde nach dem 1. September Januar 2014 durch 
Zusammenschluss erweitert worden oder neu entstanden ist, können 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
beantragen, dass ihr Bürgerrecht nach Massgabe von Artikel 3 
Absatz 2 im Personenstandsregister eingetragen wird. 

+  

 


